
Sportverband Bad Honnef e.V.   svb 
 

Neufassung der Zuschussrichtlinie 
gem. Vorstandsbeschluss vom 10.11.2008 

 
Richtlinie für die Bezuschussung von Fahrtkosten 

jugendlicher Sportler/-innen der Mitgliedsvereine des svb 
 
Mitgliedsvereine des svb können Fahrtkostenzuschüsse bis zur Höhe der entstandenen Kosten 
beantragen für: 
 

• Jugendmannschaften, die in der für sie erreichbaren höchsten Spielklasse (oder, bei 
Sportarten ohne Klasseneinteilung, Vergleichbarem) spielen 
 

• Einzelne Sportler/-innen, die bei Wettkämpfen in Meisterschaftswettbewerben ab 
Landesebene antreten1. 

 
Zuschüsse sind nur bei Erfüllung nachstehender Kriterien möglich: 
 

a) die Mitglieder der Jugendmannschaften dürfen überwiegend im Jahr der Beantra-
gung das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen also 18 Jahre oder 
jünger sein 
 

b) nur die entstandenen Kosten der Mannschaftssollstärke laut Spielbericht zuzüglich 
1 Betreuer/in können eingereicht werden (für Einzelsportler/-innen gilt diese Rege-
lung entsprechend)2 
 

c) Anträge können nur für maximal 2 Fahrten pro Saison gestellt werden 
 

 
Zuschussfähig sind mit Belegen (z.B.: Fahrkarten, Rechnung des Busunternehmers; Eigenbe-
leg bei Nutzung eines Kfz.) nachgewiesene Kosten. 
 
Bei Fahrten zu Wettkampfstätten mit dem Kraftfahrzeug sind 0,30 €3 je gefahrenem Kilome-
ter je Fahrzeug anzusetzen. 
 
In allen Fällen sind die Grundsätze der Sparsamkeit einzuhalten (günstigste Fahrt, Gruppenta-
rif, kürzeste Entfernung, etc.). Der svb behält sich eine Überprüfung bzw. Neuberechnung der 
angesetzten Fahrtkosten vor. 
 
Der Zuschussantrag für die jeweils vorausgegangene Saison ist mit Kopien der entsprechen-
den Spielberichte (bei Mannschaften) und den Belegen bis zum 31. August eines jeden Jah-
res (Ausschlussfrist!) an den svb zu richten. 
 

                                                 
1 z.B. Nordrhein-, Westdeutsche-, Deutsche-, Internationale Meisterschaften 
2 Zu diesem Zweck werden die beantragenden Vereine gebeten, den betreffenden Anträgen eine Aufstellung der 

Geburtsdaten der Mannschaftsmitglieder beizufügen. 
3 Betrag von 0,27€ auf 0,30€ erhöht gem. Vorstandsbeschluss vom 04.07.2016 


